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Der Oberbürgermeister 16.03.2004 nicht öffentlich    

Kommunal- und Rechtsausschuss 22.04.2004 öffentlich    

Stadtrat 13.05.2004 öffentlich    
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Kurztitel 
 
Neustrukturierung der Schiedsstellen 
 
Beschlussvorschlag: 
 

 
Der Stadtrat beschließt nachfolgende Neustruktur der Schiedsstellen ab dem Monat 
Mai 2004: 
 
1. Schiedsstelle 01 

Stadtgebiete:                       Barleber See, Rothensee, Neustädter See, Industriehafen, 
                                            Kannenstieg, Neustädter Feld, Alte Neustadt, Neue  
                                            Neustadt 

       
      2.   Schiedsstelle 02: 

      Stadtgebiete:                       Altstadt, Buckau, Brückfeld, Werder, Cracau, Berliner 
                                                  Chaussee, Randau, Calenberge, Prester,Pechau 
 
 
3.  Schiedsstelle 03: 

Stadtgebiete:                       Alt Olvenstedt, Neu Olvenstedt 
 
 

4. Schiedsstelle 04: 
Stadtgebiete:                      Stadtfeld Ost, Nordwest 



  
 

5. Schiedsstelle 05: 
Stadtgebiete:                     Stadtfeld West, Sudenburg 

 
 

6. Schiedsstelle 06: 
Stadtgebiete:                     Diesdorf, Ottersleben, Reform, Lemsdorf 

 
 

7. Schiedsstelle 07: 
Stadtgebiete:                     Hopfengarten, Leipziger Straße, Fermersleben, 
                                          Salbke, Westerhüsen, Beyendorf/Sohlen 
  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pflichtaufgaben freiwillige Aufgaben Maßnahmenbeginn/

Jahr 
finanzielle 

Auswirkungen 

     JA   NEIN X 
 
 
Gesamtkosten/Gesamtein- jährliche Finanzierung Objektbezogene Jahr der 
nahmen der Maßnahmen Folgekosten/ Eigenanteil Einnahmen Kassenwirk- 
(Beschaffungs-/ Folgelasten (i.d.R. = (Zuschüsse/ samkeit 
Herstellungskosten) ab Jahr   Kreditbedarf) Fördermittel,  
   Beiträge)  
 keine       
     
     
Euro   Euro   Euro   Euro     

 
 

Haushalt Verpflichtungs- Finanzplan / Invest. 
 ermächtigung Programm 
    

veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    
Mehreinn.:    Mehreinn.     Mehreinn.:    

   
Jahr                                  Euro 

 
Jahr                                     Euro 

davon Verwaltungs- davon Vermögens-          
haushalt im Jahr haushalt im Jahr          
     mit   Euro      mit  Euro          
    
Haushaltsstellen Haushaltsstellen   
      
    
 Prioritäten-Nr.:     

 
 
 
federführendes 
Amt 

Sachbearbeiter 
Frau Jonczyk 

Unterschrift AL 
Herrn Marske 

 
verantwortlicher 
Beigeordneter 

 
Unterschrift  

 
Holger Platz 

 
 



Begründung: 
 
 
Begründung: 
 
Zur Durchführung des Schlichtungsverfahrens über streitige Rechtsangelegenheiten richtet jede 
Gemeinde eine oder mehrere Schiedsstellen ein und unterhält sie. 
Da die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 2 des Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetzes die obliegenden 
Aufgaben im eigenen Wirkungskreis zu erfüllen haben, besitzen sie auch die 
Personal-und Organisationshoheit. Hierzu zählt neben der Bezirksfestlegung, der Auswahl und 
Wahl der Schiedspersonen auch die Bereitstellung eines Arbeitsraumes, die Übernahme der 
Sachkosten sowie die Pflicht zur öffentlichen Bekanntmachung der Errichtung und 
Änderung der Schiedsstellen. 
 
Auf Grund der Größe der Stadt Magdeburg und bezogen auf die Einwohnerzahl wurde die  
Anzahl der Schiedsstellen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.12.1993 auf 
10 festgelegt. 
Jede Schiedsstelle ist mit einem Vorsitzenden und zwei Stellvertretern besetzt. 
 
Für die Schiedspersonen der Schiedsstellen 01, 04, 05, 06, 07 und 08 endet die Amtsperiode 
im Mai und September 2004. Die Mehrheit der Schiedspersonen beenden nach Ablauf der 
Amtszeit ihre Tätigkeit. 
 
Bei der letzten öffentlichen Bekanntmachung  in der Volksstimme am 11.12.2003 haben sich 
lediglich drei Bewerber für das Ehrenamt beworben. 
Da sich zuwenig Bewerber für das Ehrenamt beworben haben, schlägt die Verwaltung die 
Zusammenlegung von Schiedsstellen vor.  
 
1.    Der Stadtbezirk Magdeburg-Nord war bisher mit 3 Schiedsstellen besetzt.   
       Schiedsstelle 01  Stadtgebiete: 
                                 Barleber See, Rothensee, Neustädter See, Industriehafen 
 
    Schiedsstelle 02   Stadtgebiete: 
                                 Kannenstieg und Neustädter Feld 
 
    Schiedsstelle 04   Stadtgebiete: 
                                 Alte Neustadt und Neue Neustadt 
 
                                                                                                                                             
 
 
Diese 3 Schiedsstellen sollen zusammengelegt werden und der Tagungsort für die eine 
Schiedsstelle soll im Gesundheitsamt, Lübecker Str. 32, verlegt werden. 
Im Jahr 2003 wurden in den 3 Schiedsstellen insgesamt 14 Verhandlungen bzw.  
Schlichtungen durchgeführt. 
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2.  Die Schiedsstellen 06 und 07 umfassten bisher folgende Stadtgebiete: 
 
 
     Schiedsstelle 06        Altstadt und Buckau 
 
     Schiedsstelle 07        Brückfeld/ Werder, Cracau, Berliner Chaussee, Randau/ 
                                      Calenberge, Prester und Pechau 
 
Diese beiden Schiedsstellen sollen ebenfalls zusammengelegt werden und der 
Tagungsort erfolgt im Bürgerbüro Mitte, Breiter Weg 222. 
Im Jahr 2003 wurden in den zwei Schiedsstellen insgesamt 2 Verhandlungen bzw. 
Schlichtungen durchgeführt. 
 
Mit Schreiben vom 10. Oktober 2003 teilte das Amtsgericht Magdeburg mit, dass 
ihrerseits keine Bedenken gegen die Zusammenlegung von Schiedsstellen bestehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


